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Tagesordnungspunkt: 

 

Feuerwehrgerätehaus Wolsdorf – Projektplanung 

 

Beschlussvorschlag:   
 
Der Samtgemeinderat beschließt mit der Projektplanung für den Anbau des Feuer-
wehrgerätehauses Wolsdorf einen Architekten zu beauftragen. 
 
Die Planung erfolgt in enger Abstimmung mit der Samtgemeinde Nord-Elm und der 
Ortsfeuerwehr Wolsdorf. 
 
 



Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen 

 
Die Ortsfeuerwehr Wolsdorf hat im November 2010 einen Antrag auf Erweiterung 
des Feuerwehrgerätehauses gestellt. Die Beweggründe hierfür wurden eingehend 
dargestellt.  
 
Der Feuerschutzausschuss hat sich auf seiner Sitzung am 21.03.2011 mit der The-
matik befasst. Am 09.06.2011 hat der Feuerschutzausschuss eine Ortsbesichtigung 
des Feuerwehrgerätehauses und der Liegenschaft vorgenommen. Der Dipl.-Ing. 
Willfried Langenheim hatte einen Entwurf mit Zeichnung und Kalkulation vorgelegt. 
Die Kalkulation liegt danach bei 246.720 Euro. Diese Zahlen beinhalten aber kein 
Einsparpotenzial durch Eigenleistungen der Wolsdorfer Wehr. Diese können erst 
nach weiterer Planung in Abstimmung zwischen Planer, Ortsfeuerwehr Wolsdorf und 
Samtgemeinde Nord-Elm erfolgen (ggfs. „Königslutteraner Modell“).  
 
Der Anbau erfolgt auf dem vorhandenen Grundstück. Eigentümer ist die Gemeinde 
Wolsdorf.  
 
Der Feuerschutzausschuss hat empfohlen, die Projektplanung in Auftrag zu geben, 
damit die Durchführbarkeit des Vorhabens entwickelt werden kann. 
 


